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Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-
Heuberg   
 
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg hat am 
30. November 2011 gemäß § 4 Satz 2 Ziffer 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur vorläu-
figen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I 
920 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung gewerberechtlicher Vorschriften 
vom 11. Juli 2011 (BGBL. I 1341), folgende Wahlordnung beschlossen: 
 
 
§ 1 Wahlmodus 
 
(1) Die IHK-Zugehörigen wählen nach den folgenden Bestimmungen für die Dauer von fünf 

Jahren bis zu 52 Mitglieder der Vollversammlung. 
 
(2) 48 Mitglieder der Vollversammlung werden in allgemeiner, geheimer und freier Wahl von 

den IHK-Zugehörigen unmittelbar gewählt. 
 
(3) Bis zu vier Mitglieder können in mittelbarer Wahl gemäß § 16 von den unmittelbar gewähl-

ten Vollversammlungsmitgliedern hinzugewählt werden, die insoweit als Wahlbeauftragte 
handeln (Zuwahl). Die Zuwahl soll die Vollversammlung um Vertreter solcher, für das Bild 
des IHK-Bezirks bedeutsamer Wirtschaftszweige oder Regionen ergänzen, die über das un-
mittelbare Wahlgruppenverfahren keinen Sitz oder keine entsprechend ihrer Bedeutung 
ausreichende Anzahl von Sitzen in der Vollversammlung erhalten konnten. Der Antrag auf 
Durchführung einer Zuwahl ist entsprechend zu begründen. Für die Amtsperiode 2013-2018 
wählt die Vollversammlung in ihrer konstituierenden Sitzung zwei Mitglieder aus der Wahl-
gruppe I (Industrie) hinzu. 

 
 
§ 2 Nachrücken, Nachfolgewahl 
 
(1) Für unmittelbar gewählte Mitglieder der Vollversammlung, die vor Ablauf der Wahlperiode 

ausscheiden, rücken diejenigen Bewerber nach, die bei der Wahl in der gleichen Wahlgruppe 
die nächsthöchste Stimmzahl erreicht haben (Nachfolgemitglied). Dies gilt auch, wenn die 
als Nachfolgemitglied qualifizierten Bewerber bereits durch mittelbare Wahl (§ 1 Abs. 3) 
Mitglied der Vollversammlung geworden sind; sie gelten fortan als unmittelbar gewählte 
Mitglieder.  

 
(2) Ist kein als Nachfolgemitglied qualifizierter Bewerber vorhanden, so kann die Vollversamm-

lung den freigewordenen Sitz im Wege der mittelbaren Wahl durch die unmittelbar gewähl-
ten Vollversammlungsmitglieder gemäß § 16 besetzen. Die Wahl erfolgt für die restliche 
Amtsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. Das gewählte Nachfolgemitglied muss der 
Wahlgruppe des ausgeschiedenen Mitglieds angehören. 
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(3) Falls der Anteil der insgesamt in mittelbarer Wahl gewählten Mitglieder der Vollversamm-
lung - einschließlich der nach § 1 Satz 3 gewählten - 20 v. H. der zulässigen Höchstzahl al-
ler Sitze erreicht, ist die mittelbare Wahl weiterer Vollversammlungsmitglieder ausgeschlos-
sen. In diesem Falle kann die Vollversammlung die Durchführung einer unmittelbaren Nach-
folgewahl beschließen. Diese erfolgt für die restliche Amtsperiode des ausgeschiedenen 
Mitglieds. Sie wird entsprechend den Vorschriften dieser Wahlordnung durchgeführt. Das 
gewählte Nachfolgemitglied muss der Wahlgruppe des ausgeschiedenen Mitglieds angehö-
ren. 

 
 
§ 3 Wahlberechtigung 
 
(1) Wahlberechtigt sind die IHK-Zugehörigen. 
 
(2) Jeder IHK-Zugehörige kann sein Wahlrecht nur einmal ausüben. 
 
(3) Das Wahlrecht ruht bei IHK-Zugehörigen, solange ihnen von einem Gericht das Recht, in 

öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, rechtskräftig aberkannt ist. 
 
 
§ 4 Ausübung des Wahlrechts 
 
(1) Das Wahlrecht wird ausgeübt 
 

a) für IHK-zugehörige natürliche Personen von diesen selbst, falls Vormundschaft, Pflegs-
chaft oder Betreuung besteht, durch den gesetzlichen Vertreter, 

b) für juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, Handelsgesellschaften 
und nichtrechtsfähige Personenmehrheiten durch eine Person, die allein oder zusam-
men mit anderen zur gesetzlichen Vertretung befugt ist. 

 
(2) Das Wahlrecht kann auch durch einen im Handelsregister eingetragenen Prokuristen ausge-

übt werden. 
 
(3) Für IHK-Zugehörige, deren Wohnsitz oder Sitz nicht im IHK-Bezirk gelegen ist, kann das 

Wahlrecht durch einen Wahlbevollmächtigten ausgeübt werden. Dies gilt jedoch nur, soweit 
nicht eine im IHK-Bezirk gelegene Zweigniederlassung, Betriebsstätte oder Verkaufsstelle 
von einem gesetzlichen Vertreter oder einem im Handelsregister eingetragenen Prokuristen 
geleitet wird.  

 
(4) In den Fällen der Absätze 1 lit. b, 2 und 3 kann das Wahlrecht jeweils nur von einer einzigen 

dazu bestimmten Person ausgeübt werden. 
 
(5) Das Wahlrecht kann nicht von Personen ausgeübt werden, bei denen die Tatbestände des 

§ 3 Abs. 3 vorliegen. 
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(6) Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die Berechtigung, das Wahlrecht auszuüben, durch 
einen Handelsregisterauszug oder in sonstiger geeigneter Weise nachzuweisen. Bei Wahlbe-
vollmächtigten bedarf es einer zu diesem Zweck ausgestellten Vollmacht. 

 
 
§ 5 Wählbarkeit 
 
(1) Wählbar sind natürliche Personen, die am Wahltag volljährig sind, das IHK-Wahlrecht aus-

zuüben berechtigt sind und entweder selbst IHK-Zugehörige sind oder allein oder zusam-
men mit anderen zur gesetzlichen Vertretung einer IHK-zugehörigen juristischen Person, 
Handelsgesellschaft oder nichtrechtsfähigen Personenmehrheit befugt sind. Wählbar sind 
auch die in das Handelsregister eingetragenen Prokuristen und besonders bestellte Bevoll-
mächtigte von IHK-Zugehörigen. Nicht wählbar ist, wer die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu 
bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt. 

 

(2) Jeder IHK-Zugehörige kann nur mit einem Mitglied in der Vollversammlung vertreten sein. 
 
(3) Ist eine natürliche Person in verschiedenen Wahlgruppen wählbar, kann sie nur einmal kan-

didieren. 
 
 
§ 6 Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Amtszeit der Mitglieder der Vollversammlung beginnt mit der konstituierenden Sitzung 

und endet mit der konstituierenden Sitzung einer neugewählten Vollversammlung. 
 
(2) Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung endet vor Ablauf der in Abs. 1 vorgesehenen 

Amtszeit durch Tod, Amtsniederlegung oder mit der Feststellung, dass bei dem Mitglied die 
Voraussetzungen der Wählbarkeit im Zeitpunkt der Wahl nicht vorhanden waren oder zum 
Zeitpunkt der Feststellung nicht mehr vorliegen, oder die Wahl aus sonstigen Gründen für 
ungültig erklärt wird. Auf Antrag hat die Vollversammlung die Feststellung zu beschließen. 
Der Präsident hat den Antrag unverzüglich ab Kenntnis der IHK zu stellen. 

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung wird nicht berührt durch den Wechsel in eine 

andere Wahlgruppe. 
 
(4) Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht davon berührt, dass die Vorausset-

zungen der Wählbarkeit bei mitwirkenden Mitgliedern der Vollversammlung nicht vorlagen 
oder zu einem späteren Zeitpunkt entfallen sind. 

 
 
§ 7 Wahlgruppen 
 
(1) Die IHK-Zugehörigen werden gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 IHKG zum Zwecke der Wahl unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Besonderheiten des IHK-Bezirks sowie der gesamt-
wirtschaftlichen Bedeutung der Gewerbegruppen in Wahlgruppen eingeteilt. Die Größe der 
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Wahlgruppen richtet sich insbesondere nach dem Gewerbeertrag, der Beschäftigtenzahl und 
der Zahl der ihnen zuzurechnenden IHK-Zugehörigen.   

 
(2) Es werden folgende Wahlgruppen gebildet: 
 

I. Industrie 
II. Groß- und Einzelhandel 
III. Kreditgewerbe 
IV. Dienstleistungen (Gast- und Beherbergungsgewerbe sowie Freizeitwirtschaft,  

Verkehrsgewerbe, Vermittlergewerbe, sonstiges Dienstleistungsgewerbe und Ge-
werbezweige, die nicht den Wahlgruppen I-III zuzuordnen sind). 

 
(3) Wahlbezirk für alle Wahlgruppen ist der gesamte IHK-Bezirk. Im Hinblick auf eine gleich-

mäßige Vertretung aller Regionen des IHK-Bezirks in der Vollversammlung werden für die 
Wahlgruppen I und II folgende Teilregionen gebildet: 

 
a) Westlicher Landkreis Rottweil  

mit den Gemeinden Aichhalden, Dunningen, Eschbronn, Hardt, Lauterbach, Schenken-
zell, Schiltach, Schramberg und Tennenbronn 
 

b) Östlicher Landkreis Rottweil 
mit den Gemeinden Bösingen, Deißlingen, Dietingen, Dornhan, Epfendorf, Fluorn-
Winzeln, Oberndorf, Rottweil, Sulz, Villingendorf, Vöhringen, Wellendingen und  
Zimmern o. R. 
 

c) Stadt Villingen-Schwenningen und umliegende Gemeinden 
mit den Gemeinden Dauchingen, Königsfeld, Mönchweiler, Niedereschach, Unterkirnach  
und Villingen-Schwenningen  
 

d) Westlicher Schwarzwald-Baar-Kreis 
mit den Gemeinden Furtwangen, Gütenbach, Schönwald, Schonach, St. Georgen, Triberg 
und Vöhrenbach 
 

e) Südlicher Schwarzwald-Baar-Kreis 
mit den Gemeinden Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Brigachtal, Donaueschingen, 
Hüfingen und Tuningen 
 

f) Stadt Tuttlingen und umliegende Gemeinden 
mit den Gemeinden Emmingen-Liptingen, Geisingen, Immendingen, Rietheim-Weilheim, 
Seitingen-Oberflacht, Tuttlingen und Wurmlingen 
 

g) Nördlicher Landkreis Tuttlingen und Heuberg 
mit den Gemeinden Aldingen, Bärenthal, Balgheim, Böttingen, Bubsheim, Buchheim, 
Deilingen, Denkingen, Dürbheim, Durchhausen, Egesheim, Fridingen a. D., Frittlingen, 
Gosheim, Gunningen, Hausen o. V., Irndorf, Königsheim, Kolbingen, Mahlstetten,  
Mühlheim a. D., Neuhausen o. E., Reichenbach a. H., Renquishausen, Spaichingen,  
Talheim, Trossingen und Wehingen. 
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(4) Die IHK-Zugehörigen wählen in ihrer Wahlgruppe jeweils die folgende Anzahl von Mitglie-

dern der Vollversammlung: 
 
Wahlgruppe I Industrie 
21 Mitglieder, davon in jeder Teilregion gemäß Abs. 3 lit. a bis g jeweils drei Mitglieder 

 
Wahlgruppe II Groß und Einzelhandel 
sieben Mitglieder, davon in jeder Teilregion gemäß Abs. 3 lit. a bis g jeweils ein Mitglied 

 
Wahlgruppe III Kreditgewerbe 
vier Mitglieder 

 
Wahlgruppe IV Dienstleistungen  
16 Mitglieder, von denen 
- drei dem Wirtschaftszweig Gast- und Beherbergungsgewerbe sowie Freizeitwirtschaft  
angehören müssen; in jedem Landkreis des IHK-Bezirks muss eines dieser Mitglieder ansäs-
sig sein; 
- drei dem Wirtschaftszweig Verkehrsgewerbe angehören müssen; in jedem Landkreis des 
IHK-Bezirks muss eines dieser Mitglieder ansässig sein; 
- zwei dem Vermittlergewerbe angehören müssen. 

 
 

§ 8 Wahlausschuss, Wahlfrist 
 
(1) Die Vollversammlung wählt zur Durchführung jeder Wahl einen Wahlausschuss, der aus drei 

Personen besteht. Der Wahlausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden. Er wird durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch 
das älteste Wahlausschussmitglied vertreten. Der Vorsitzende kann sich bei der Wahrneh-
mung seiner Tätigkeit der Unterstützung durch die Geschäftsführung bedienen. Der Wahl-
ausschuss kann einzelne Aufgaben auf die Geschäftsführung übertragen. 

 
(2) Der Wahlausschuss bestimmt die Frist, in welcher die Stimmzettel bei der IHK eingehen 

müssen (Wahlfrist). 
 
 
§ 9 Wählerlisten 
 
(1) Der Wahlausschuss stellt zur Vorbereitung der Wahl getrennt nach Wahlgruppen Listen der 

Wahlberechtigten auf (Wählerlisten). Die Wählerlisten können auch in Dateiform erstellt 
werden. Sie enthalten Angaben zu Name, Firma, Anschrift, Wahlgruppe, Identnummer und 
Wirtschaftszweig der Wahlberechtigten. 

 
(2) Der Wahlausschuss geht bei der Aufstellung der Wählerlisten von den der IHK vorliegenden 

Unterlagen aus und weist danach die Wahlberechtigten den einzelnen Wahlgruppen zu. 
Wahlberechtigte, die mehreren Wahlgruppen angehören, werden vom Wahlausschuss einer 
Wahlgruppe zugeordnet. Wahlberechtigte, die ausschließlich als persönlich haftende Gesell-
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schafter eines anderen Wahlberechtigten oder als Besitzgesellschaft für einen anderen 
Wahlberechtigten tätig sind, werden der Wahlgruppe VII zugeordnet. 

 
(3) Die Wählerlisten können für die Dauer von zwei Wochen durch die Wahlberechtigten oder 

ihre Bevollmächtigten während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg eingesehen werden. Die Einsichtnahme beschränkt sich auf die jeweilige 
Wahlgruppe. 

 
(4) Anträge auf Aufnahme in eine Wahlgruppe oder auf Zuordnung zu einer anderen Wahl-

gruppe sowie Einsprüche gegen die Zuordnung zu einer Wahlgruppe können binnen einer 
Woche nach Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist eingereicht werden. Der Wahlausschuss 
entscheidet darüber und stellt nach Erledigung aller Einsprüche und Anträge die Ordnungs-
mäßigkeit der Wählerlisten fest. 

 
(5) Wählen kann nur, wer in den festgestellten Wählerlisten eingetragen ist oder bis einen Tag 

vor Ablauf der Wahlfrist (§ 8 Abs. 2) nachweist, dass sein Wahlrecht erst nach Ablauf der 
Frist des § 9 Abs. 4 entstanden ist. 

 
(6) Die IHK ist berechtigt, Name, Firma und Anschrift von Wahlberechtigten an Bewerber (§ 11) 

oder deren Bevollmächtigte zum Zwecke der Suche von Mitbewerbern für den Wahlvor-
schlag (§ 11 Abs. 1 Satz 2) und von Unterzeichnern der Wahlbewerbung (§ 11 Abs. 3) sowie 
zum Zwecke der Wahlwerbung zu übermitteln. Die Bewerber oder deren Bevollmächtigte 
haben sich dazu schriftlich zu verpflichten, die übermittelten Daten ausschließlich für 
Wahlzwecke zu nutzen und sie spätestens nach der Wahl unverzüglich zu löschen bzw. zu 
vernichten. 

 
 
§ 10 Bekanntmachungen des Wahlausschusses betreffend Wahlfrist, Einsichtnahme in die  
Wählerlisten, Einspruchsfrist und Wahlbewerbungen 
 
(1) Der Wahlausschuss macht die Wahlfrist (§ 8 Abs. 2) sowie Zeit und Ort für die Einsichtnah-

me der Wählerlisten mit dem Hinweis auf die in § 9 Abs. 4 genannten Möglichkeiten der 
Einreichung von Anträgen und Einsprüchen einschließlich der dafür vorgesehenen Fristen 
bekannt. 

 
(2) Der Wahlausschuss fordert in der Bekanntmachung die Wahlberechtigten auf, binnen vier 

Wochen nach Ablauf der in § 9 Abs. 4 genannten Frist für ihre Wahlgruppe Wahlbewerbun-
gen bei ihm einzureichen. Er weist darauf hin, wie viele Mitglieder in jeder Wahlgruppe zu 
wählen sind und wie viele Wahlberechtigte eine Wahlbewerbung unterzeichnen müssen. 

 
 
§ 11 Wahlvorschläge 
 
(1) Die wahlberechtigten IHK-Zugehörigen können für ihre Wahlgruppe Wahlvorschläge in 

Schriftform einreichen. Bewerber können nur für die Wahlgruppe benannt werden, für die 
sie selbst wahlberechtigt sind. Die Summe der Wahlvorschläge für eine Wahlgruppe ergibt 
die Kandidatenliste. Die Bewerber werden in der Kandidatenliste in der alphabetischen Rei-
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henfolge ihrer ersten Familiennamen aufgeführt, bei Namensgleichheit entscheidet der  
erste Vorname. 

 
(2) Die Wahlvorschläge sind mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf oder Stellung, 

Bezeichnung des IHK-zugehörigen Unternehmens und dessen Anschrift aufzuführen. Außer-
dem ist eine Erklärung jedes Bewerbers beizufügen, dass er zur Annahme der Wahl bereit ist 
und dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die seine Wählbarkeit nach dieser Wahlordnung 
ausschließen.  

 
(3) Jede Wahlbewerbung muss von mindestens fünf Wahlberechtigten der Wahlgruppe unter-

zeichnet sein. Bei Wahlgruppen mit weniger als 50 Wahlberechtigten reicht es abweichend 
von Satz 1 aus, wenn die Wahlbewerbung von mindestens 10 % der Wahlberechtigten un-
terzeichnet ist. Die Unterzeichner haben ihren Namen und ihre Anschrift und für den Fall, 
dass sie einen IHK-Zugehörigen vertreten, dessen Bezeichnung und Anschrift anzugeben. 
Ein Wahlberechtigter kann nur Wahlbewerbungen für Wahlgruppen unterzeichnen, denen 
er selbst angehört. Jeder  Wahlberechtigte kann auch mehrere Wahlbewerbungen unter-
zeichnen. 
 

(4) Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge. Er kann Authentizitätsnachweise verlangen. 
Er fordert den Bewerber unter Fristsetzung auf, heilbare Mängel zu beseitigen. Besteht ein 
Wahlvorschlag aus mehreren Wahlbewerbungen, so ergeht die Aufforderung an jeden 
Wahlbewerber, auf den sich die Mängel beziehen. 

 
(5) Ein unheilbarer Mangel liegt insbesondere vor, wenn 

 
a) die Einreichungsfrist nicht eingehalten wurde, 
b) das Formerfordernis nicht eingehalten wurde, 
c) die erforderliche Anzahl an Unterschriften fehlt,  
d) der Bewerber nicht wählbar ist, 
e) der Bewerber nicht identifizierbar ist, 
f) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 
(6)  Jede Kandidatenliste soll mindestens einen Kandidaten mehr enthalten, als in der Wahl-

gruppe zu wählen sind. Geht für eine Wahlgruppe bzw. eine Teilregion gemäß § 7 Abs. 3 
keine gültige Wahlbewerbung ein oder reicht die Zahl der Wahlbewerbungen nicht aus, um 
die Bedingung des Satzes 1 für eine Kandidatenliste zu erfüllen, so setzt der Wahlausschuss 
eine angemessene Nachfrist und wiederholt die Aufforderung nach § 10 Abs. 2. Bei frucht-
losem Ablauf dieser Nachfrist findet eine auf die gültigen Wahlbewerbungen beschränkte 
Wahl statt.  

 
(7) Der Wahlausschuss macht die gültigen Kandidatenlisten bekannt. Im Falle von Abs. 6 wer-

den Nachfrist und Aufforderung zur Einreichung weiterer Wahlbewerbungen vom Wahlaus-
schuss ebenfalls bekannt gemacht. 
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§ 12 Durchführung der Wahl 
 
(1) Die Wahl findet schriftlich statt (Briefwahl). 
 
(2) Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, welche für die Wahlgruppe die Kandidatenliste sowie 

einen Hinweis auf die Anzahl der in der Wahlgruppe zu wählenden Kandidaten enthalten. 
Die Kandidaten werden in der alphabetischen Reihenfolge ihrer ersten Familiennamen auf-
geführt. Bei Namensgleichheit entscheidet der erste Vorname. 

 
(3) Die IHK übermittelt dem Wahlberechtigten folgende Unterlagen: 
 

a) einen Vordruck für den Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des Wahlrechts 
(Wahlschein), 

b) einen Stimmzettel, 
c) einen neutralen Umschlag mit der Bezeichnung „IHK-Wahl“ (Wahlumschlag), 
d) einen Umschlag für die Rücksendung der Wahlunterlagen (Rücksendeumschlag). 

 
(4) Der Wahlberechtigte kennzeichnet die von ihm gewählten Kandidaten dadurch, dass er 

deren Namen auf dem Wahlvorschlag ankreuzt. Er darf höchstens so viele Kandidaten an-
kreuzen, wie in der Wahlgruppe zu wählen sind. 

 
(5) Der Wahlberechtigte hat den von ihm gemäß Abs. 4 gekennzeichneten Stimmzettel in dem 

von ihm verschlossenen Wahlumschlag unter Beifügung des von ihm oder dem oder den 
Vertretungsberechtigten unterzeichneten Wahlscheins in dem Rücksendeumschlag so recht-
zeitig an die IHK zurückzusenden, dass die Unterlagen innerhalb der vom Wahlausschuss für 
die Ausübung des Wahlrechts festgelegten Frist bei der IHK eingehen. Die rechtzeitig bei der 
IHK eingegangenen Wahlumschläge werden nach Prüfung der Wahlberechtigung unverzüg-
lich ungeöffnet in die Wahlurne gelegt.  

 
 
§ 13 Gültigkeit der Stimmen 
 
(1) Über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen und über alle bei der Wahlhandlung und bei 

der Ermittlung des Wahlergebnisses sich ergebenden Fragen entscheidet der Wahlausschuss.  
 
(2) Ungültig sind insbesondere Stimmzettel 
 

a) die Zusätze, Streichungen oder Vorbehalte aufweisen, 
b) die die Absicht des Wählers nicht klar erkennen lassen, 
c) in denen mehr Bewerber angekreuzt sind, als in der Wahlgruppe zu wählen sind, 
d) die nicht in einem verschlossenen Wahlumschlag eingehen. 
 
Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als nur ein Stimmzettel, 
wenn ihre Kennzeichnung gleichlautend oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; an-
dernfalls sind sie sämtlich ungültig. 
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(3) Rücksendeumschläge, die lediglich den Wahlumschlag, nicht jedoch den Wahlschein enthal-
ten, werden zurückgewiesen. Das gilt auch, falls der Wahlschein im Wahlumschlag versen-
det wurde oder nicht vollständig ausgefüllt ist. 

 
 
§ 14 Wahlergebnis 
 
(1) Gewählt sind in den einzelnen Wahlgruppen und Teilregionen gemäß § 7 Abs. 3 diejenigen 

Bewerber, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, welches ein Mitglied des Wahlausschusses zieht; das gleiche gilt für die Festlegung 
der Nachfolgemitglieder (§ 2). 

 
(2) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl stellt der Wahlausschuss das Wahlergebnis fest, 

fertigt über den Wahlablauf eine Niederschrift an und macht die Namen der gewählten Be-
werber bekannt. 

 
 
§ 15 Wahlprüfung 
 
(1) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlausschusses müssen innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich beim Wahlausschuss eingegangen sein. 
Der Einspruch ist auf die Wahl innerhalb der Wahlgruppe des Wahlberechtigten beschränkt. 
Über Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses entscheidet der Wahlaus-
schuss. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben wer-
den. Soweit der Wahlausschuss dem Widerspruch nicht abhilft, entscheidet die Vollver-
sammlung. 

 
(2) Einsprüche gegen die Feststellung des Wahlergebnisses und Widersprüche gegen die Ent-

scheidung des Wahlausschusses sind zu begründen. Sie können nur auf einen Verstoß gegen 
wesentliche Wahlvorschriften gestützt werden, durch die das Wahlergebnis beeinflusst 
werden kann. Gründe können nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragen werden. 
Im Wahlprüfungsverfahren einschließlich eines gerichtlichen Verfahrens werden nur bis zum 
Ablauf der Widerspruchsfrist vorgetragene Gründe berücksichtigt. 

 
 
§ 16 Verfahren der mittelbaren Wahl 
 
(1) Die durch mittelbare Wahl zu wählenden Mitglieder der Vollversammlung werden aus der 

Mitte der Vollversammlung mit Begründung nach § 1 Abs. 3 vorgeschlagen; der Vorschlag 
muss die Angaben nach § 11 Abs. 2 enthalten. Vorschlagsberechtigt sind neben den amtie-
renden Vollversammlungsmitgliedern für die konstituierende Sitzung auch die bereits ge-
wählten Bewerber sowie das Präsidium. Das Präsidium prüft die Wählbarkeit nach § 5 Abs. 1 
und die sonstigen Voraussetzungen. 

 
(2) Die Wahl kann frühestens in der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung erfolgen. 

Sie wird für jeden Bewerber einzeln schriftlich und geheim durchgeführt. Eine offene Wahl 
kann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen, 
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jedoch mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erhält. Stimmenthaltungen  
gelten als nicht abgegeben. 

 
(3) Stehen mehr Wahlvorschläge zur Abstimmung, als Sitze nach § 1 Abs. 3 zu besetzen sind, 

entscheiden unabhängig von Wahlgruppen die jeweils höchsten Stimmenzahlen, die auf die 
Kandidaten entfallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, welches der Präsi-
dent zieht.  

 
(4) Die mittelbare Wahl erfolgt für die Dauer der laufenden Wahlperiode.  
 
(5) Das Präsidium macht die Namen der gewählten Kandidaten bekannt. 
 
 
§ 17 Fristende 
 
Alle Fristen dieser Wahlordnung enden, soweit der Wahlausschuss nichts anderes bestimmt, um 
18:00 Uhr des letzten Tages der Frist. 
 
 
§ 18 Bekanntmachung 
 
(1) Die in der Wahlordnung vorgesehenen Bekanntmachungen erfolgen im Internet auf der 

Website der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de). Der 
Wahlausschuss kann zusätzlich die informatorische Veröffentlichung der Bekanntmachun-
gen im Mitteilungsblatt der IHK anordnen. 

 
(2) Bekanntmachungen gelten mit dem ersten Werktag nach dem Veröffentlichungsdatum als 

erfolgt. 
 
 
§ 19 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 
 
Diese Wahlordnung tritt am Ersten des auf ihre Veröffentlichung folgenden Monats in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Wahlordnung vom 28. März 2007 außer Kraft. 
 
 
 
Villingen-Schwenningen, 30. November 2011 
 
 
 
Dieter Teufel Thomas Albiez 
Präsident Hauptgeschäftsführer 
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Genehmigt durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg  
mit Schreiben vom 2. Dezember 2011, Aktenzeichen 82-4221.2-10/34. 
 
Die vorstehende Wahlordnung wird hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt „Wirtschaft im 
Südwesten“, Ausgabe 01/2012, veröffentlicht. 
 
Villingen-Schwenningen, 5. Dezember 2011 
 
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 
 
 
Dieter Teufel Thomas Albiez 
Präsident Hauptgeschäftsführer 
 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
 
Anke Neuenbäumer 
Fachbereich Recht | Fair Play 
Telefon: 07721 922-142 
Fax: 07721 922-300 
neuenbaeumer@villingen-schwenningen.ihk.de 


